
Änderungen durch Artikel 2 
Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

§ 8 § 8 

Ausschluss der Beihilfefähigkeit Ausschluss der Beihilfefähigkeit 

(1) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen 

1. soweit Personen, die beihilfeberechtigt oder bei beihilfeberechtigten 
Personen berücksichtigungsfähig sind, einen Anspruch auf 
Heilfürsorge nach § 70 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes 
oder entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften haben, 

2. für Gutachten, die nicht von der Festsetzungsstelle, sondern auf 
Verlangen der beihilfeberechtigten oder der 
berücksichtigungsfähigen Person veranlasst worden sind, 

3. für ärztliche und zahnärztliche Bescheinigungen für 
berücksichtigungsfähige Personen mit Ausnahme medizinisch 
notwendiger Bescheinigungen, 

4. für den Besuch vorschulischer oder schulischer Einrichtungen oder 
von Werkstätten für Behinderte, 

5. für berufsfördernde, berufsvorbereitende, berufsbildende und 
heilpädagogische Maßnahmen, 

6. für Untersuchungen und Behandlungen als Folge medizinisch nicht 
indizierter Maßnahmen, insbesondere ästhetischer Operationen, 
Tätowierungen oder Piercings. 

unverändert 

(2) Ferner sind Aufwendungen nicht beihilfefähig, soweit ein 
Ersatzanspruch gegen einen Dritten besteht, der nicht auf den 
Dienstherrn oder von ihm Beauftragte übergeht. 

unverändert 
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Änderungen durch Artikel 2 
Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

(3) Nicht beihilfefähig sind gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen 
und Kostenanteile, Selbstbehalte nach § 53 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch sowie Aufwendungen für von der Krankenversorgung 
ausgeschlossene Arznei-, Hilfs- und Heilmittel sowie gesondert 
ausgewiesene Abschläge für Verwaltungskosten und entgangene 
Apotheker- und Herstellerrabatte bei der Kostenerstattung nach § 13 
Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 

unverändert 
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(4) Nicht beihilfefähig sind erbrachte Leistungen nach  
1. dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
2. dem Ersten Abschnitt des Zweiten Kapitels des Sechsten Buches 

Sozialgesetzbuch, 
3. dem Ersten, Zweiten, Vierten und Fünften Unterabschnitt des Ersten 

Abschnitts des Dritten Kapitels des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch, 

4. Teil 1 Kapitel 9 und 11 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht bei Kostenerstattung nach § 13 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch für freiwillige Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung einschließlich der familienversicherten Personen 
nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Bei Personen, denen 
ein Zuschuss oder Arbeitgeberanteil zum Krankenversicherungsbeitrag 
gewährt wird oder die einen Anspruch auf beitragsfreie Krankenfürsorge 
haben, gelten als Leistungen auch  
1. die über die Festbeträge hinausgehenden Beträge für Arznei-, 

Verband- und Hilfsmittel nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch 
und 

2. Aufwendungen, die darauf beruhen, dass Versicherte die ihnen 
zustehenden Leistungen nicht in Anspruch genommen haben; dies gilt 
auch, wenn Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Anspruch 
genommen wer-den; ausgenommen sind Aufwendungen für 
Wahlleistungen im Krankenhaus. 

Satz 3 gilt nicht für  
1. Personen, die Leistungen nach den Kapiteln 5, 7 und 8 des 

Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, 
2. freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, 
3. berücksichtigungsfähige Kinder, die von der Pflichtversicherung in der 

gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung einer anderen 
Person erfasst werden, und 

4. berücksichtigungsfähige Personen nach § 4 Absatz 1, die mit einer 
nach § 3 beihilfeberechtigten Person am Auslandsdienstort in 
häuslicher Gemeinschaft leben und dort auf Grund einer eigenen 
Berufstätigkeit entweder pflichtversichert sind oder einen Anspruch 

(4) Nicht beihilfefähig sind erbrachte Leistungen nach  
1. dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
2. dem Ersten Abschnitt des Zweiten Kapitels des Sechsten Buches 

Sozialgesetzbuch, 
3. dem Ersten, Zweiten, Vierten und Fünften Unterabschnitt des Ersten 

Abschnitts des Dritten Kapitels des Siebten Buches Sozialgesetzbuch, 
4. Teil 1 Kapitel 9 und 11 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht bei Kostenerstattung nach § 13 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch für freiwillige Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung einschließlich der familienversicherten Personen nach 
§ 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Bei Personen, denen ein Zuschuss 
oder Arbeitgeberanteil zum Krankenversicherungsbeitrag gewährt wird oder die 
einen Anspruch auf beitragsfreie Krankenfürsorge haben, gelten als Leistungen 
auch  
1. die über die Festbeträge hinausgehenden Beträge für Arznei-, Verband- und 

Hilfsmittel nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch und 
2. Aufwendungen, die darauf beruhen, dass Versicherte die ihnen 

zustehenden Leistungen nicht in Anspruch genommen haben; dies gilt 
auch, wenn Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Anspruch genommen wer-den; 
ausgenommen sind Aufwendungen für Wahlleistungen im Krankenhaus. 

Satz 3 gilt nicht für  
1. Personen, die Leistungen nach den Kapiteln 5, 7 und 8 des Vierzehnten 

Buches Sozialgesetzbuch oder Leistungen nach Kapitel 3 des 
Soldatenentschädigungsgesetzes erhalten, 

2. freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, 
3. berücksichtigungsfähige Kinder, die von der Pflichtversicherung in der 

gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung einer anderen Person 
erfasst werden, und 

4. berücksichtigungsfähige Personen nach § 4 Absatz 1, die mit einer nach § 3 
beihilfeberechtigten Person am Auslandsdienstort in häuslicher 
Gemeinschaft leben und dort auf Grund einer eigenen Berufstätigkeit 
entweder pflichtversichert sind oder einen Anspruch auf beitragsfreie 
Krankenfürsorge haben. 
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auf beitragsfreie Krankenfürsorge haben. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Leistungen nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, wenn Ansprüche auf den 
Sozialhilfeträger übergeleitet worden sind. 

unverändert 

§ 9 § 9 

Anrechnung von Leistungen Anrechnung von Leistungen 

(1) Soweit Aufwendungen auf Grund von Rechtsvorschriften oder 
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen von dritter Seite getragen oder 
erstattet werden, sind sie vor Berechnung der Beihilfe von den 
beihilfefähigen Aufwendungen abzuziehen. Dies gilt nicht für Leistungen 
an beihilfeberechtigte Personen, die dem Gemeinsamen 
Krankheitsfürsorgesystem der Organe der Europäischen Union 
angehören. 

unverändert 

(2) Von Aufwendungen für Zahnersatz, Zahnkronen und 
Suprakonstruktionen ist der abstrakt höchstmögliche Festzuschuss der 
gesetzlichen Krankenversicherung abzuziehen. 

unverändert 
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(3) Sind Leistungsansprüche gegenüber Dritten nicht geltend 
gemacht worden, sind sie gleichwohl bei der Beihilfefestsetzung zu 
berücksichtigen. Hierbei sind Aufwendungen für Arznei- und 
Verbandmittel in voller Höhe anzusetzen. Andere Aufwendungen, bei 
denen der fiktive Leistungsanspruch gegenüber Dritten nicht ermittelt 
werden kann, sind um 50 Prozent zu kürzen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht 
für 
1. Leistungsansprüche nach den Kapiteln 5, 7 und 8 des Vierzehnten 

Buches Sozialgesetzbuch, 
2. berücksichtigungsfähige Kinder, die von der Pflichtversicherung in der 

gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung einer anderen 
Person erfasst werden, 

3. Leistungsansprüche aus einem freiwilligen Versicherungsverhältnis in 
der gesetzlichen Krankenversicherung, und 

4. Leistungsansprüche berücksichtigungsfähiger Personen nach § 4 
Absatz 1, die mit einer nach § 3 beihilfeberechtigten Person am 
Auslandsdienstort in häuslicher Gemeinschaft leben und dort auf 
Grund einer eigenen Berufstätigkeit entweder pflichtversichert sind 
oder einen Anspruch auf beitragsfreie Krankenfürsorge haben. 

(3) Sind Leistungsansprüche gegenüber Dritten nicht geltend gemacht 
worden, sind sie gleichwohl bei der Beihilfefestsetzung zu berücksichtigen. 
Hierbei sind Aufwendungen für Arznei- und Verbandmittel in voller Höhe 
anzusetzen. Andere Aufwendungen, bei denen der fiktive Leistungsanspruch 
gegenüber Dritten nicht ermittelt werden kann, sind um 50 Prozent zu kürzen. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
1. Leistungsansprüche nach den Kapiteln 5, 7 und 8 des Vierzehnten Buches 

Sozialgesetzbuch oder Leistungsansprüche nach Kapitel 3 des 
Soldatenentschädigungsgesetz, 

2. berücksichtigungsfähige Kinder, die von der Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung einer anderen Person 
erfasst werden, 

3. Leistungsansprüche aus einem freiwilligen Versicherungsverhältnis in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, und 

4. Leistungsansprüche berücksichtigungsfähiger Personen nach § 4 
Absatz 1, die mit einer nach § 3 beihilfeberechtigten Person am 
Auslandsdienstort in häuslicher Gemeinschaft leben und dort auf Grund einer 
eigenen Berufstätigkeit entweder pflichtversichert sind oder einen Anspruch auf 
beitragsfreie Krankenfürsorge haben. 

(4) Bei Personen, die nach § 3 beihilfeberechtigt oder bei einer nach 
§ 3 beihilfeberechtigten Person berücksichtigungsfähig sind, kann von der 
Anrechnung eines Leistungsanteils nach Absatz 3 Satz 1 bis 3 
abgesehen werden, wenn die zustehenden Leistungen wegen Gefahr für 
Leib und Leben nicht in Anspruch genommen werden konnten oder 
wegen der besonderen Verhältnisse im Ausland tatsächlich nicht zu 
erlangen waren. 

unverändert 

§ 38a § 38a 
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Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

(1) Aufwendungen für häusliche Pflege entsprechend § 36 Absatz 1 
und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Form von körperbezogenen 
Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei 
der Haushaltsführung sind in Höhe der in § 36 Absatz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch genannten Beträge beihilfefähig. Voraussetzung ist, 
dass die häusliche Pflege durch geeignete Pflegekräfte erbracht wird, die 
in einem Vertragsverhältnis zur Pflegekasse oder zu einer ambulanten 
Pflegeeinrichtung stehen, mit der die jeweilige Pflegekasse einen 
Versorgungsvertrag abgeschlossen hat. Satz 1 ist nicht anwendbar, wenn 
Aufwendungen wegen desselben Sachverhalts für eine häusliche 
Krankenpflege nach § 27 beihilfefähig sind. § 36 Absatz 4 Satz 1 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

unverändert 

(2) Aufwendungen für Leistungen 

1. zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar 
nahestehender Pflegepersonen in ihrer Eigenschaft als Pflegende 
oder 

2. zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der 
pflegebedürftigen Person bei der Gestaltung ihres Alltags 

sind entsprechend den §§ 45a und 45b des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch beihilfefähig. 

unverändert 
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(3) Anstelle der Beihilfe nach Absatz 1 wird eine Pauschalbeihilfe 
gewährt, sofern die häusliche Pflege durch andere als die in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Pflegekräfte erfolgt. Die Höhe der 
Pauschalbeihilfe richtet sich dabei nach § 37 Absatz 1 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch. Ein aus der privaten oder der sozialen 
Pflegeversicherung zustehendes Pflegegeld und entsprechende 
Erstattungen oder Sachleistungen auf Grund sonstiger 
Rechtsvorschriften sind auf Pauschalbeihilfen anzurechnen. 
Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen, die nicht 
gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert sind, erhalten die 
Pauschalbeihilfe zur Hälfte. 

unverändert 

(4) Besteht der Anspruch auf Pauschalbeihilfe nicht für einen vollen 
Kalendermonat, wird die Pauschalbeihilfe für den Teilmonat nur anteilig 
gewährt; dabei ist ein Kalendermonat mit 30 Tagen anzusetzen. 
Pauschalbeihilfe wird fortgewährt  

1. während einer Verhinderungspflege nach § 38c für bis zu sechs 
Wochen je Kalenderjahr, im Fall des § 39 Absatz 4 Satz 1 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr, 
und 

2. während einer Kurzzeitpflege nach § 38e für bis zu acht Wochen je 
Kalenderjahr. 

Die Höhe der fortgewährten Pauschalbeihilfe beträgt die Hälfte der vor 
Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege geleisteten 
Pauschalbeihilfe. Verstirbt die pflegebedürftige Person, wird die 
Pauschalbeihilfe bis zum Ende des Kalendermonats gewährt, in dem der 
Tod eingetreten ist. 

unverändert 

(5) Pauschalbeihilfe wird nicht gewährt, sofern ein Anspruch nach 
den §§ 74 bis 76 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch besteht. 

(5) Pauschalbeihilfe wird nicht gewährt, sofern ein Anspruch nach den 
§§ 74 bis 76 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 17 
Absatz 1 des Soldatenentschädigungsgesetzes besteht. 
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Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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(6) Beihilfefähig sind auch Aufwendungen für Beratungsbesuche im 
Sinne des § 37 Absatz 3 bis 3b des Elften Buches Sozialgesetzbuch, 
sofern für den jeweiligen Beratungsbesuch Anspruch auf Zahlung eines 
Zuschusses durch die private oder soziale Pflegeversicherung besteht. 
§ 37 Absatz 4 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt 
unberührt. Der Umfang der beihilfefähigen Aufwendungen bestimmt sich 
entsprechend § 37 Absatz 3c des Elften Buches Sozialgesetzbuch. § 37 
Absatz 6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

unverändert 

§ 39 § 39 

Vollstationäre Pflege Vollstationäre Pflege 

(1) Aufwendungen für vollstationäre Pflege in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung im Sinne des § 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch oder in einer vergleichbaren Pflegeeinrichtung sind 
beihilfefähig, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist 
oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. 
Beihilfefähig sind:  

1. pflegebedingte Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für 
Betreuung und 

2. Aufwendungen für medizinische Behandlungspflege, sofern hierzu 
nicht nach § 27 Beihilfe gewährt wird. 

§ 43 Absatz 2 und 4 und § 43c des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
gelten entsprechend.  

unverändert 
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(2) Rechnet die Pflegeeinrichtung monatlich ab, so sind auf 
besonderen Antrag Aufwendungen für Pflegeleistungen, die über die 
nach Absatz 1 beihilfefähigen Aufwendungen hinausgehen, sowie für 
Verpflegung und Unterkunft einschließlich der Investitionskosten 
beihilfefähig, sofern von den durchschnittlichen monatlichen nach 
Absatz 3 maßgeblichen Einnahmen höchstens ein Betrag in Höhe der 
Summe der folgenden monatlichen Beträge verbleibt: 

1. 8 Prozent des Grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 
für jede beihilfeberechtigte und jede berücksichtigungsfähige Person 
sowie für jede Ehegattin oder jeden Ehegatten oder für jede 
Lebenspartnerin oder jeden Lebenspartner, für die oder den ein 
Anspruch nach Absatz 1 oder nach § 43 Absatz 1, 2 und 4 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

2. 30 Prozent des Grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe 
A 13 für eine beihilfeberechtigte Person sowie für eine Ehegattin oder 
einen Ehegatten oder für eine Lebenspartnerin oder einen 
Lebenspartner, für die oder den kein Anspruch nach Absatz 1 oder 
nach § 43 Absatz 1, 2 und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
besteht, 

3. 3 Prozent des Grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 
für jedes berücksichtigungsfähige Kind, für das kein Anspruch auf 
Beihilfe nach Absatz 1 oder nach § 43 Absatz 1, 2 und 4 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch besteht, und 

4. 3 Prozent des Grundgehalts der letzten Besoldungsgruppe für die 
beihilfeberechtigte Person. 

Satz 1 gilt bei anderen Abrechnungszeiträumen entsprechend. Hat eine 
beihilfeberechtigte oder eine berücksichtigungsfähige Person Anspruch 
auf Zuschuss zu den Unterkunfts-, Investitions- und Verpflegungskosten 
nach landesrechtlichen Vorschriften, sind die Aufwendungen nach Satz 1 
in Höhe des tatsächlich gezahlten Zuschusses zu mindern. 

unverändert 
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(3) Maßgeblich sind die im Kalenderjahr vor der Antragstellung 
erzielten Einnahmen. Einnahmen sind: 

1. die Bruttobezüge nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 3 und Absatz 3 
des Bundesbesoldungsgesetzes, die nach Anwendung von Ruhens-
, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften verbleiben, und der 
Altersteilzeitzuschlag; unberücksichtigt bleibt der kinderbezogene 
Familienzuschlag, 

2. die Bruttobezüge nach § 2 des Beamtenversorgungsgesetzes, die 
nach Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften verbleiben; unberücksichtigt bleiben das 
Sterbegeld nach § 18 des Beamtenversorgungsgesetzes, der 
Unterschiedsbetrag nach § 50 Absatz 1 Satz 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes, sofern der beihilfeberechtigten 
Person nicht nach § 57 des Beamtenversorgungsgesetzes geringere 
Versorgungsbezüge zustehen, sowie der Unfallausgleich nach § 35 
des Beamtenversorgungsgesetzes und die Unfallentschädigung 
nach § 43 des Beamtenversorgungsgesetzes, 

3. der Zahlbetrag der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
und aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
der beihilfeberechtigten Person, der Ehegattin oder des Ehegatten 
oder der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners; maßgeblich ist 
der Betrag, der sich vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung und ohne Berücksichtigung des 
Beitragszuschusses ergibt; eine Leistung für Kindererziehung nach 
§ 294 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt 
unberücksichtigt, 

4. der unter § 2 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes fallende 
Gesamtbetrag der Einkünfte der Ehegattin oder des Ehegatten oder 
der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners; unberücksichtigt 
bleibt der Anteil einer gesetzlichen Rente, der der Besteuerung 
unterliegt. 

Die Einnahmen sind jährlich nachzuweisen. Macht die beihilfeberechtigte 
Person glaubhaft, dass die aktuellen Einnahmen voraussichtlich 
wesentlich geringer sind als die im Kalenderjahr vor der Antragstellung 

(3) Maßgeblich sind die im Kalenderjahr vor der Antragstellungdem 
Entstehen der pflegebedingten Aufwendungen erzielten Einnahmen. 
Einnahmen sind: 

1. die Bruttobezüge nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 3 und Absatz 3 des 
Bundesbesoldungsgesetzes, die nach Anwendung von Ruhens-, 
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften verbleiben, und der 
Altersteilzeitzuschlag; unberücksichtigt bleibt der kinderbezogene 
Familienzuschlag, 

2. die Bruttobezüge nach § 2 des Beamtenversorgungsgesetzes, die nach 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
verbleiben; unberücksichtigt bleiben das Sterbegeld nach § 18 des 
Beamtenversorgungsgesetzes, der Unterschiedsbetrag nach § 50 
Absatz 1 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes, sofern der 
beihilfeberechtigten Person nicht nach § 57 des 
Beamtenversorgungsgesetzes geringere Versorgungsbezüge zustehen, 
sowie der Unfallausgleich nach § 35 des Beamtenversorgungsgesetzes 
und die Unfallentschädigung nach § 43 des Beamtenversorgungsgesetzes, 

3. der Zahlbetrag der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und 
aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung der 
beihilfeberechtigten Person, der Ehegattin oder des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners; maßgeblich ist der Betrag, der 
sich vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und ohne 
Berücksichtigung des Beitragszuschusses ergibt; eine Leistung für 
Kindererziehung nach § 294 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt 
unberücksichtigt, 

3.4. die unter § 2 Absatz 2 des Einkommenssteuergesetzes fallenden Einkünfte 
der beihilfeberechtigten Person aus selbstständiger und nicht 
selbstständiger Arbeit und 

4.5. der unter § 2 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes fallende 
Gesamtbetrag der Einkünfte der Ehegattin oder des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners; unberücksichtigt bleibt der 
Anteil einer gesetzlichen Rente, der der Besteuerung unterliegt. 

Die Einnahmen sind jährlich nachzuweisen. Macht die beihilfeberechtigte 
Person glaubhaft, dass die aktuellen Einnahmen voraussichtlich wesentlich 
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erzielten durchschnittlichen monatlichen Einnahmen, sind die Einnahmen 
im jeweiligen Pflegemonat zugrunde zu legen. Hat die beihilfeberechtigte 
Person keine Einnahmen nach Satz 1 aus dem Kalenderjahr vor 
Antragstellung, werden die voraussichtlichen Einnahmen im jeweiligen 
Pflegemonat zugrunde gelegt. Befinden sich verheiratete oder in einer 
Lebenspartnerschaft lebende Personen in vollstationärer Pflege und 
verstirbt die beihilfeberechtigte Person, sind die aktuellen Einnahmen im 
jeweiligen Pflegemonat zugrunde zu legen, bis die Voraussetzungen nach 
Satz 4 nicht mehr vorliegen. 

 

geringer sind als die im Kalenderjahr vor der Antragstellungdem Entstehen der 
pflegebedingten Aufwendungen erzielten durchschnittlichen monatlichen 
Einnahmen, sind die Einnahmen im jeweiligen Pflegemonat zugrunde zu legen. 
Hat die beihilfeberechtigte Person keine Einnahmen nach Satz 1 aus dem 
Kalenderjahr vor Antragstellungdem Entstehen der pflegebedingten 
Aufwendungen, werden die voraussichtlichen Einnahmen im jeweiligen 
Pflegemonat zugrunde gelegt. Befinden sich verheiratete oder in einer 
Lebenspartnerschaft lebende Personen in vollstationärer Pflege und verstirbt 
die beihilfeberechtigte Person, sind die aktuellen Einnahmen im jeweiligen 
Pflegemonat zugrunde zu legen, bis die Voraussetzungen nach Satz 4 nicht 
mehr vorliegen. 

§ 47 § 47 

Abweichender Bemessungssatz Abweichender Bemessungssatz 

(1) Die oberste Dienstbehörde oder eine von ihr bestimmte Behörde 
kann im Hinblick auf die Fürsorgepflicht nach § 78 des 
Bundesbeamtengesetzes den Bemessungssatz für Aufwendungen 
anlässlich einer Dienstbeschädigung angemessen erhöhen, soweit nicht 
bereits Ansprüche nach dem Beamtenversorgungsgesetz bestehen. 

unverändert 
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Änderungen durch Artikel 2 
Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

(2) Den Bemessungssatz für beihilfefähige Aufwendungen nach den 
Kapiteln 2 und 4 von Versorgungsempfängerinnen, 
Versorgungsempfängern und deren berücksichtigungsfähigen Personen 
mit geringen Gesamteinkünften kann die oberste Dienstbehörde für 
höchstens drei Jahre um höchstens 10 Prozentpunkte erhöhen, wenn der 
Beitragsaufwand für eine beihilfekonforme private Krankenversicherung 
15 Prozent ihrer oder seiner Gesamteinkünfte übersteigt. Zu den 
maßgebenden Gesamteinkünften zählt das durchschnittliche 
Monatseinkommen der zurückliegenden zwölf Monate aus 
Bruttoversorgungsbezügen, Sonderzahlungen, Renten, Kapitalerträgen 
und aus sonstigen laufenden Einnahmen der beihilfeberechtigten Person 
und ihrer berücksichtigungsfähigen Personen nach § 4 Absatz 1; 
unberücksichtigt bleiben Entschädigungszahlungen an Geschädigte nach 
dem Vierzehnten  Buch Sozialgesetzbuch, Blindengeld, Wohngeld und 
Leistungen für Kindererziehung nach § 294 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch. Die geringen Gesamteinkünfte betragen 150 Prozent 
des Ruhegehalts nach § 14 Abs. 4 Satz 2 und 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes. Der Betrag erhöht sich um 255,65 Euro, 
wenn für die berücksichtigungsfähige Person nach § 4 Absatz 1 ebenfalls 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung gezahlt werden. Ein zu 
zahlender Versorgungsausgleich der Versorgungsempfängerin oder des 
Versorgungsempfängers mindert die anzurechnenden Gesamteinkünfte 
nicht. Bei einer erneuten Antragstellung ist von den fiktiven Beiträgen zur 
Krankenversicherung auszugehen, die sich unter Zugrundelegung eines 
Bemessungssatzes nach § 46 ergeben würden. 

(2) Den Bemessungssatz für beihilfefähige Aufwendungen nach den 
Kapiteln 2 und 4 von Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfängern 
und deren berücksichtigungsfähigen Personen mit geringen Gesamteinkünften 
kann die oberste Dienstbehörde für höchstens drei Jahre um höchstens 10 
Prozentpunkte erhöhen, wenn der Beitragsaufwand für eine beihilfekonforme 
private Krankenversicherung 15 Prozent ihrer oder seiner Gesamteinkünfte 
übersteigt. Zu den maßgebenden Gesamteinkünften zählt das durchschnittliche 
Monatseinkommen der zurückliegenden zwölf Monate aus 
Bruttoversorgungsbezügen, Sonderzahlungen, Renten, Kapitalerträgen und 
aus sonstigen laufenden Einnahmen der beihilfeberechtigten Person und ihrer 
berücksichtigungsfähigen Personen nach § 4 Absatz 1; unberücksichtigt 
bleiben Entschädigungszahlungen an Geschädigte nach dem Vierzehnten  
Buch Sozialgesetzbuch oder Ausgleiche für gesundheitliche 
Schädigungsfolgen nach dem Soldatenentschädigungsgesetz, Blindengeld, 
Wohngeld und Leistungen für Kindererziehung nach § 294 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch. Die geringen Gesamteinkünfte betragen 150 
Prozent des Ruhegehalts nach § 14 Abs. 4 Satz 2 und 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes. Der Betrag erhöht sich um 255,65 Euro, wenn 
für die berücksichtigungsfähige Person nach § 4 Absatz 1 ebenfalls Beiträge 
zur privaten Krankenversicherung gezahlt werden. Ein zu zahlender 
Versorgungsausgleich der Versorgungsempfängerin oder des 
Versorgungsempfängers mindert die anzurechnenden Gesamteinkünfte nicht. 
Bei einer erneuten Antragstellung ist von den fiktiven Beiträgen zur 
Krankenversicherung auszugehen, die sich unter Zugrundelegung eines 
Bemessungssatzes nach § 46 ergeben würden. 
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Änderungen durch Artikel 2 
Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

(3) Den Bemessungssatz für beihilfefähige Aufwendungen nach den 
Kapiteln 2 und 4 von Versorgungsempfängerinnen, 
Versorgungsempfängern und deren berücksichtigungsfähigen Personen 
mit geringen Gesamteinkünften kann die oberste Dienstbehörde für 
höchstens drei Jahre um höchstens 10 Prozentpunkte erhöhen, wenn der 
Beitragsaufwand für eine beihilfekonforme private Krankenversicherung 
15 Prozent ihrer oder seiner Gesamteinkünfte übersteigt. Zu den 
maßgebenden Gesamteinkünften zählt das durchschnittliche 
Monatseinkommen der zurückliegenden zwölf Monate aus 
Bruttoversorgungsbezügen, Sonderzahlungen, Renten, Kapitalerträgen 
und aus sonstigen laufenden Einnahmen der beihilfeberechtigten Person 
und ihrer berücksichtigungsfähigen Personen nach § 4 Absatz 1; 
unberücksichtigt bleiben Entschädigungszahlungen an Geschädigte nach 
dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch, Blindengeld, Wohngeld und 
Leistungen für Kindererziehung nach § 294 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch. Die geringen Gesamteinkünfte betragen 150 Prozent 
des Ruhegehalts nach § 14 Abs. 4 Satz 2 und 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes. Der Betrag erhöht sich um 255,65 Euro, 
wenn für die berücksichtigungsfähige Person nach § 4 Absatz 1 ebenfalls 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung gezahlt werden. Ein zu 
zahlender Versorgungsausgleich der Versorgungsempfängerin oder des 
Versorgungsempfängers mindert die anzurechnenden Gesamteinkünfte 
nicht. Bei einer erneuten Antragstellung ist von den fiktiven Beiträgen zur 
Krankenversicherung auszugehen, die sich unter Zugrundelegung eines 
Bemessungssatzes nach § 46 ergeben würden. 

unverändert 

(4) Die oberste Dienstbehörde kann den Bemessungssatz in 
weiteren Ausnahmefällen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern und für Heimat angemessen erhöhen, wenn dies im Hinblick 
auf die Fürsorgepflicht nach § 78 des Bundesbeamtengesetzes zwingend 
geboten ist. Hierbei ist ein sehr strenger Maßstab anzulegen. Bei 
dauernder Pflegebedürftigkeit ist eine Erhöhung ausgeschlossen. 

unverändert 
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Änderungen durch Artikel 2 
Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

(5) Bei beihilfeberechtigten und berücksichtigungsfähigen 
Personen, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert sind, erhöht sich der Bemessungssatz auf 100 Prozent der 
beihilfefähigen Aufwendungen, die sich nach Anrechnung der Leistungen 
und Erstattungen der gesetzlichen Krankenversicherung ergeben. Dies 
gilt nicht für beihilfefähige Aufwendungen, wenn für diese keine 
Leistungen oder Erstattungen von der gesetzlichen Krankenversicherung 
erbracht werden. 

unverändert 

(6) Der Bemessungssatz erhöht sich für Personen, die nach § 3 
beihilfeberechtigt oder bei einer nach § 3 beihilfeberechtigten Person 
berücksichtigungsfähig sind, in den Fällen nach § 31 Absatz 6 und § 41 
Abs. 6 auf 100 Prozent der beihilfefähigen Aufwendungen, soweit diese 
Aufwendungen 153 Euro übersteigen und in Fällen nach § 36 Abs. 3, 
soweit diese Aufwendungen 200 Euro übersteigen. 

unverändert 

(7) In Fällen des § 39 Absatz 2 und des § 44 erhöht sich der 
Bemessungssatz auf 100 Prozent. 

unverändert 

(8) Für Personen, die nach § 3 beihilfeberechtigt oder bei einer nach 
§ 3 beihilfeberechtigten Person berücksichtigungsfähig sind, erhöht sich 
der Bemessungssatz für beihilfefähige Aufwendungen nach den § 38 und 
§ 39b auf 100 Prozent, wenn ein Pflegegrad vorliegt und während des 
dienstlichen Auslandsaufenthalts keine Leistungen der privaten oder 
sozialen Pflegeversicherung gewährt werden. 

unverändert 
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Änderungen durch Artikel 2 
Die Bundesbeihilfeverordnung, die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

ab 1.1.2024 ab 1.1.2025 

(9) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kann für 
Gruppen von beihilfeberechtigten Personen Abweichungen von den 
§§ 46 und 47 festlegen, wenn ihnen bis zum Entstehen eines 
Beihilfeanspruchs nach dieser Verordnung ein Anspruch auf Beihilfe nach 
Landesrecht zustand und die Änderung der Anspruchsgrundlage auf 
einer bundesgesetzlichen Regelung beruht. Die Abweichungen sollen so 
festgelegt werden, dass wirtschaftliche Nachteile, die sich aus 
unterschiedlichen Regelungen über den Bemessungssatz ergeben, 
ausgeglichen werden. Die Festlegung bedarf des Einvernehmens des 
Bundesministeriums der Finanzen und des Ressorts, das nach der 
Geschäftsverteilung der Bundesregierung für die Belange der betroffenen 
beihilfeberechtigten Personen zuständig ist. 

unverändert 

 


